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Zu §§22 und 23 der Verordnung:

§13
(1) Die Stufensysteme sind als Grundlage der opera

tiven Steuerung der Elektroenergie- und Gasversorgung 
für ein Jahr, unterteilt nach Winterhalbjahr (Oktober 
bis März) und Sommerhalbjahr (April bis September), 
auszuarbeiten. Dazu werden den verantwortlichen 
Staatsorganen Vorgabewerte für die Versorgungsberei
che, für die Versorgungsstufen und Grundsätze zur Ein
ordnung der Abnehmer in die Stufensysteme durch das 
Ministerium für Grundstoffindustrie übergeben.

(2) In den Stufensystemen sind für die Fälle, in denen 
zeitweilig freies Aufkommen an Elektroenergie oder 
Gas verfügbar ist, Angebotsstufen vorzusehen.

(3) In die Angebotsstufen sind solche Abnehmer auf
zunehmen, die technologisch in der Lage sind, Lei
stungsangebote kurzfristig in Anspruch zu nehmen.

(2) Die für die Versorgungsbereiche verantwortlichen 
Staatsorgane sind verpflichtet, die Bilanzanteile auf die 
Fondsträger aufzuschlüsseln und das Ministerium für 
Grundstoffindustrie über die Höhe der Bilanzanteile der 
Fondsträger für Elektroenergie, Gas und feste Brenn
stoffe und das Ministerium für Chemische Industrie 
hinsichtlich der flüssigen Brennstoffe und Kraftstoffe 
zu unterrichten. Diese Informationen sind auch der 
Staatlichen Plankommission zu übergeben.

(3) Die Fondsträger haben die ihnen übergebenen Bi
lanzanteile auf die Energieabnehmer aufzugliedern. Sie 
haben bei festen und flüssigen Brennstoffen und Kraft
stoffen dem zuständigen bilanzbeauftragten Organ, bei 
Elektroenergie und Gas der WB Energieversorgung, 
eine nach Lieferern und Bezirken gegliederte Aufstel
lung der Bilanzanteile zu übergeben. Der Übergabeter
min muß mindestens 4 Wochen nach dem Termin der 
Übergabe der Bilanzanteile an die zentralen Staats
organe liegen.

§14
(1) Die für die Versorgungsbereiche verantwortlichen 

Organe legen, unter Berücksichtigung der Vorgabewerte 
und der Grundsätze gemäß § 12, fest, wie die einzelnen 
Abnehmer ihres Bereiches in das Stufensystem einzu
beziehen sind.

(2) Die Unterlagen für das Stufensystem sind von dem 
für den Versorgungsbereich verantwortlichen Organ in 
der vorgeschriebenen Form und zu dem festgelegten Ter
min mit dem Ministerium für Grundstoffindustrie äb- 
zustimmen.

(3) Die Energieversorgungsbetriebe erteilen den in die 
Stufensysteme einbezogenen Abnehmern die Bescheide 
für die Stufenlimite für Abgebots- und Angebotsstu
fen auf der Grundlage der abgestimmten Werte.

§15

(4) Die Energieabnehmer haben den für die Lieferung 
von festen und flüssigen Brennstoffen sowie Kraftstof
fen zuständigen Betrieben die ihnen zugewiesenen Bi
lanzanteile zu übergeben.

§18
(1) Die Aufgaben der Fondsträger für die im Abs. 2 

genannten Energieabnehmer werden wahrgenommen 
durch
— die WB Energie

versorgung
— das Staatliche Kohle

kontor
— den VEB Minol

hinsichtlich Elektroenergie 
und Gas;

hinsichtlich fester Brenn
stoffe ;
hinsichtlich flüssiger Brenn
stoffe sowie Kraftstoffe für 
Produktionszwecke und son
stige Leistungen.*

Die Verpflichtung der Energieabnehmer gemäß § 23 
Abs. 4 der Energieverordnung wird von Maßnahmen 
gemäß § 26 der Energieverordnung nicht berührt.

§16
(1) Der Aufruf der Stufen in der Elektroenergiever

sorgung erfolgt am vorhergehenden Werktag über den
, Rundfunk der Deutschen Demokratischen Republik 

(Radio DDRI und II). Die Abnehmer sind verpflichtet, 
den Stufenaufruf abzuhören.

(2) In dringenden Fällen erfolgt der Stufenaufruf 
fernmündlich durch die Hauptlastverteilung oder durch 
die Lastverteilung des zuständigen Energieversorgungs
betriebes.

(3) Der Stufenaufruf in der Gasversorgung erfolgt 
für die in das Stufensystem einbezogenen Abnehmer 
durch die Gasverteilung des zuständigen Energieversor
gungsbetriebes.

Zu §26 der Verordnung:
§17

(1) Die Staatliche Plankommission übergibt den für 
die Versorgungsbereiche verantwortlichen Staatsorganen 
Bilanzanteile aus Staatsplanbilanzen für Energieträger. 
Bilanzanteile aus weiteren zentralen Bilanzen werden 
vom Ministerium für Grundstoffindustrie bzw. Ministe
rium für Chemische Industrie übergeben.

(2) Energieabnehmer im Sinne des Abs. 1 sind alle 
Abnehmer,
— die für den jeweiligen Energieträger nicht abrech

nungspflichtig sind;
— deren Planung der materiell-technischen Versorgung 

gemäß der ^Anordnung vom 16. April 1971 über die 
Methodik zur Ausarbeitung des Volkswirtschaftspla
nes 1972 (Sonderdruck Nr. 703 des Gesetzblattes) 
durch die Abteilungen örtliche Versorgungswirt
schaft der Räte der Kreise wahrgenommen wird;

— die zum Bereich des Ministeriums für Post- und 
Fernmeldewesen, des Ministeriums für Kultur sowie 
des Amtes für Wasserwirtschaft gehören;

— die dem Verband Deutscher Konsumgenossenschaf
ten zugeordnet sind;

— die den Bezirksbauämtern (außer für flüssige Brenn
stoffe und Kraftstoffe) oder den Abteilungen Ver
kehrs- und Straßenwesen der Räte der Bezirke zu
geordnet sind.

(3) Soweit die im Abs. 2 genannten Energieabnehmer 
Direktbezieher von Heizöl bzw. Groß- oder Spezialab
nehmer von festen Brennstoffen sind, haben die zustän
digen bilanzbeauftragten Organe die Aufgaben als 
Fondsträger wahrzunehmen.

* Früher als „stationärer Bedarf“ bezeichnet.


